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ANJ:i' RAG 12 

der Abgeordneten Kern 9 Dr. Leibenfrost 

und Genossen 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend die Verbilligungsaktion von Futterweizen 

au:f Grund einer tIDvollständigen Beantwortung der 

Anfrage vom 17 .. Dezember 1976 

Der Bundesminist.er :für Land- und Forshdrtschaft hat 

den Inhal t der Anfrage über die Verbilli.gung von 

F'u tterweizen vom 170 Dezember 1976 mit der A..~frage­

beantwortung 907!.A13 vom '1.50 Februar 1977 lediglich 

allgemein umschrieben und die konkret gestellten Fra­

gen weder präzis noch vollständig beantwortet .. Insbe­

sondere sind die in den Punkten 1, .5P 6 und 7 aufge-

worfenen Fragen zum Teil u...."'1.bea.nt .... ortet geblieben.· 

In der An1'ragebea.Tltwortung heißt es unter anderem : 

"Der Erlaß -vom 12. 11.. 1976 über die Abgabe verbj_.1lig­

ten Futterl/eizens für Bergbauern war kein "unrealisti-. 

scher Versuch mit untauglichen Nitteln fl
, sondern er. 

ist vielmehr von der Annahme ausgegangen, daß jeden-

falls d~e landwirtschaftlichen Genossenschaften be­

rei t sein müßten, als Selbsthil1~eeinrichtung ebenfalls 

einen Beitrag zur Überwindung der Dürreschäden im 

Interesse unserer Bergbauern zu leisten, dies umsomehr~ 

a]_s der Verkauf von quali ta.tivmang:elh.after Ware auch 

unter Verzicht auf Ge-\-'-inn möglich sein müßte'. n 
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Weite!'s enthält die Beantwortu.ng vom 15. Februar 1977 

folgende Feststellung~ 

"Bedauer licher,,,eise hat sj.ch gezeigt, daß sel.bs t di!'.) 

Genossenschaften nicht bereit waren, als Selbsthilfe­

organisation der Land1drtschaf't einen Bei.trag zur 

Hilfe für die dürregeschädigten Bergbauern zu leisteno 

Der vorgesehene Erlaß entbehrte somit nicht "jeder sach­

be:.wgenen Reali tät ll sondern ging von der bedauerlicher-. 

weise u:ftzlltrt::ffenden Voraussetzung aus, auch die land·· ---- """ ... -- -- ------_. 
wirtschaftlichen Genossenschaften wären zur Dürrehilfe 

für die Bergbauern bereitel! 

Mit diesen Ausführungen bestätigt der Minister für 

I..,and- und Forshlirtschaft z"\Var den Vo:.:'wurf der Abge-

ordneten Ker!l9 Dr. Leibenf'rost und Ganossen, daß näm­

lich dür Erlaß vom 12 .. November 1976 ain ll u :ttrealistischer 

Versuch .mi t untauglichen I-li tteln ll 
' .. :ar t beantwortet 

aber dami t keinesfalls alle gestellten Fr2.gen" 

Auch der Hintfeis in der .An:fragebeantwortung, daß das 

Landwirtschaftsressort "eine zwei te .A.ktion eingelei tet 

habe, d.i.e unter Aufwendung 'weiterer l Bundesmittel ge­

währ.leis t~:'r! soll, daß der li'u. ti:;enveiz16'n in verbillig­

ter Form an die Bergbauernbet:::,iebe abgegeben und au:f 

diese Weise e~Ln Hehrverbrauch an F-<.ttte:r'1;"eizen oarrricht 

wird", widerlegt nicht di.e Vorhaltung einer unvoll­

ständigen A"lfragebeanh:ortu.ng. Anstelle einer sachbe­

zogenen Information versucht der Bundesminister viel­

mehr, den 'wahren Sachverha.1 t zu verschle:iern" Seine 

vollkommene Orientierung~,lo::::igkei t zeigte sich unter 

anderem dadurch, daß am 23. Dezember 1976 ein neuer 

Erlaß VO;T.! Bu:ndesministerilli'Tl für La.1.~d- und Forstwirt-

schaft herausgegeben 1vurde und dieser bereits nach 

wenigen Tagen, nämlich am 4 .• JännE-:;r' 1977, wieder zu­

rückgencm~:n w'erden muß te e Dami t 1.o11.:.:rde e:i1'1 nur 13 Tage 
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geltender Erlaß nach Kontaktnahmen mit den zuständi­

gen Wirtscha:ftskreisen revidiert, durch zwei neue 

Erlässe ersetzt und dadurch der verbilligte I"utter­

weizenabsatz an die Bergbauern überhaupt erst in der 

Praxis wirksamo 

Der polemische VOr'W\1rf' des Bundesministers in der An­

f'ragebeantwortullg, demzufolge die Getreideaufkäuf'er 

insbesondere die landwi.rtschaftlichen Genossenschaften 

nicht bereit wären g die Bergbauern durch diese Verbilli­

gl.1ngsa...~tion zu unterstützen, wi.rd s'elbst durch den 

Bundesminister in derselben Anfragebeantwort1..mg inso­

fern l\'iderlegt, als ausdrücklich bestätigt wird, daß 

nunmehr nach einer grundlegenden Revision bz~'.·· Ergän­

zung der Durchführungsbesti.mmungen für die Verbilligung 

·des Futterweizens die Getreideauf'käu:fer und die land­

wirtschaftlichen Genossenschaft.en diese .~tion ent­

sprechend unterstützena 

Da. in der Anf'ragebeantwortung nur ein Teil der an den 

Bundesminister gerichteten Fragen •. wld di.es überwi~gend 

in indirekter Form - beanblortet l':lurde, richten die 

unterzeichneten Abgeordneten an den Bundesminister 

für Land- u.nd Forstwirtschaft folgenäe 

A n l' rag e ~ 

1) In welcher Höhe hat das Lanclwirtschaftsministerium 

Ressortmittel für diese Aktion im Bu.dget 1977 be­

reitgestellt (siehe Frage 1 vom 17 .. Dezember 1976) 

und bis wann werden die beansprtlchten !''Iittel zur 

Verbilligung an die Empfänger ausbezahlt? 
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2) vlelchen Gesamtzuschuß haben die Getreideaufkäufer 

(Genossenschaften) unter Berücksichtigung der im 

Erlaß vom 12. November 1976 gestellten Bedingungen 

für die verbilligte Abgabe von Futterweizen je 100 kg 

zu leisten? (Siehe Frage 5 vom 17 .. Dezember 1976.) 

3) Ist der Landwirtschaftsminister bereit, den unrea]_isti-· 

sehen un.d daher ~..rirkungslos bl€dbenden Erlaß vom 

12 .. November 1976 zurückzunehmen '/ (Siehe Frage 6 
vom 170 Dezember 1976) 
}Tenn ja, wa."·1,n er:folgt die Außerkraftsetzung ? 

Wenn nein, w'elche Bestimmungen dieses Erlasses sind 

durch die erfolgte Neuregelung vom 4. J'änner1977 

praktisch außer Wirksamkei t bZi-r. übe:rhol t ? 

Li-) Während der Erlaß vom 23. Dezember 1976 ausdrück· .. 

lieh mit Erlaß vom 4. Jänner 1977 aufgehoben W'...lrde, 

fehlt eine diesbezügliche Aussage betreffend den 

Erlaß vom 12 .. November 1976. Tst dieser Erlaß noch 

in Kraft ? 

Was ist also rechtens 7 

5) Wird der Bundesminister für Land- und Forstwirtsch~ft 

mangels ei.ner zu erwartenden praktischen Wirkung 

des Erlasses vom 12 0 November 1976 den l_n Aussieht 

genonunenen Bunde s zus chuß vom S 2.5, - je 100 kg 

Futterwei.zen erhöhen ? 

Werm ja, in 'welchem Ausmaß ? 

(Siehe Frage 7 vom 17~ Dezember 1976~ 17 
/ / 

-~-"~"---~"." 
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